
Öffnungszeiten: Mo 8.15 – 11.30 und 14.00 – 18.00 Uhr Kontaktperson  Sicherheit 
 Di – Do 8.15 – 11.30 und 14.00 – 16.30 Uhr Direkt  044 857 12 20 
 Fr 7.00 – 11.30 Uhr, Nachmittag geschlossen E-Mail  gemeindeverwaltung@niederweningen.ch 

Fragen zum Waffengebrauch 
Gesuch um Erteilung eines Waffenerwerbsscheins 

 

  zur ergänzenden Abklärung von Hinderungsgründen nach Art. 8 Abs. 2 Waffengesetz (SR 514.54). 
 

1. Bitte begründen Sie, wofür Sie die Waffe erwerben resp. verwenden möchten: 

 

 
 

2. Sind Sie Mitglied in einem Schützenverein? ☐ Nein ☐ Ja 

Wenn ja, in welchem?  

Welche Funktion haben Sie im Schützenverein?  
 

3. Aufbewahrung 

Wo werden Sie die Waffe/n aufbewahren?  

Wo werden Sie die Munition aufbewahren?  
 

4. Kennen Sie die gesetzlichen Grundlagen 
    über den Waffenbesitz? ☐ Nein ☐ Ja 

 

5. Ergänzungen / Bemerkungen: 

 

 
 

Hinweis auf die Folgen bei Verletzung des Waffenrechts: 
 

Art. 33 Abs. 1 lit. a Waffengesetz (WG) 

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich ohne Berech-
tigung Waffen, wesentliche oder besonders konstruierte Waffenbestandteile, Waffenzubehör,  
Munition oder Munitionsbestandteile anbietet, überträgt, vermittelt, erwirbt, besitzt, herstellt, ge-
werbsmässig repariert, abändert, trägt oder in das schweizerische Staatsgebiet verbringt. 
 

Art. 34 Abs. 1 lit. a Waffengesetz (WG) 

Mit Busse wird bestraft, wer einen Waffenerwerbsschein oder eine Waffentragbewilligung mit fal-
schen oder unvollständigen Angaben erschleicht oder zu erschleichen versucht oder dazu Gehil-
fenschaft leistet, ohne dass ein Tatbestand nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a erfüllt ist. 
 

Unterschrift 
  

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Fragen wahrheitsgemäss beantwortet habe, 
die gesetzlichen Grundlagen sowie die Broschüre "Schweizerisches Waffenrecht" kenne und 
einhalte. 

 

Name, Vorname:   

  

Ort und Datum: Unterschrift: 

   
 

 


